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Vorbemerkung: 

** In der Satzung  wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Sprachform benutzt. Es sind 

jedoch immer in gleicher Weise auch die Frauen angesprochen. 

 

Satzung des Sportverein 

Phiesewarden e.V. 
 

§ 1 Name und Sitz 

 
Der Verein führt den Namen „Sportverein Phiesewarden" e. V. und hat seinen Sitz in 

Nordenham. 

 

Der Verein ist rechtsfähig durch Eintragung im Vereinsregister. 

 

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Oldenburg unter der Nr. VR 180027 

eingetragen.  

 

§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze 

 
Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.  

 

Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

"steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

 

Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke, sondern die 

Pflege aller Sport und Turnarten und die Förderung des Sportgedankens durch 

Zusammenschluss von Sportlern und Sportanhängern.  

 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereines. 

 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 

 

§ 3 Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

 
Dem Verein kann jede natürliche Person, deren Verhalten den Zwecken des Vereins nicht 

widerspricht, als Mitglied angehören.  

 

Die Mitgliedschaft ist schriftlich unter Anerkennung der Vereinssatzung auf einem 

Vordruck zu beantragen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

Im Falle der Ablehnung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung durch den 

Antragsteller zulässig. Diese entscheidet endgültig. 

Bei Aufnahme Minderjähriger ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter 

erforderlich. 

 

 



     Sportverein  Phiesewarden e.V.    

2 

 

 

 

Die Mitgliedschaft endet durch: 

 

a) Austritt, 

b) Ausschluss, 

c) Tod. 

 

Der Austritt muss dem Vorstand oder dessen Beauftragten gegenüber schriftlich erklärt 

werden. 

Die Kündigung kann nur zum Schluss eines Kalenderjahres erfolgen und ist spätestens einen 

Monat vorher anzuzeigen. Für Abteilungen mit Sonderbeiträgen kann der Vorstand kürzere 

Kündigungsfristen festlegen. 

 

Durch Vorstandsbeschluss kann der sofortige Austritt zugelassen werden. 

 

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes mit wenigstens 2/3 Stimmenmehrheit 

aller Vorstandsmitglieder ausgeschlossen werden: 

 

a) wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen, 

b) wegen Zahlungsrückstandes mit Beiträgen nach erfolgter zweimaliger Mahnung, 

wobei    die Beitragsrückstände eingeklagt werden können, 

c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben 

unsportlichen Verhaltens. 

 

In den Fällen a) und c) ist vor der Entscheidung dem betroffenen Mitglied die Gelegenheit zu 

geben, sich zu rechtfertigen. Es muss zu diesem Gespräch des Vorstandes über den 

Ausschluss unter Einhaltung einer Mindestfrist von 10 Tagen schriftlich eingeladen werden. 

Die Entscheidung erfolgt schriftlich und ist zu begründen. Der Bescheid über den Ausschluss 

ist durch eingeschriebenen Brief zuzustellen. Gegen diese Entscheidung ist die Berufung an 

die Mitgliederversammlung zulässig, die binnen 3 Wochen nach Absendung der 

Entscheidung schriftlich einzureichen ist. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig durch Stimmenmehrheit. Die 

Abstimmung erfolgt in Abwesenheit des Auszuschließenden. 

 

Ausgeschlossene Mitglieder haben ihre Verpflichtungen gegenüber dem Verein bis zum Ende 

ihrer Mitgliedschaft nachzukommen. 

 

§ 4 Mitgliedsbeitrag 

 

Die Höhe des Beitrags wird vom Vorstand vorgeschlagen und von der 

Mitgliederversammlung beschlossen. 

Die Beiträge werden abgebucht. 

 

Der Vorstand kann für Abteilungen mit erhöhtem Kostenaufwand zusätzliche 

Sonderbeiträge sowie Aufnahmegebühren festsetzen. 

 

Der Vorstand kann in besonderen Fällen eine Beitragsbefreiung beschließen. 
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§ 5 Ehrungen 

 

Es werden verliehen: 

 

a) die Vereinsnadel in Silber für 25jährige Mitgliedschaft, 

 

b) die Vereinsnadel in Gold für 50jährige Mitgliedschaft verbunden mit der  

    Ernennung zum Ehrenmitglied. 

 

Für besondere Verdienste um den Verein, das Turnen und den Sport kann die 

Ehrenmitgliedschaft, verbunden mit der Vereinsnadel in Gold, verliehen werden. 

 

§ 6 Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind: 

 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

c) der Jugendausschuss 

 

§ 7 Der Vorstand 

 

Dem Vorstand gehören an: 

 

a) Kassenwart 

b) Geschäftsführer 

c) Schriftführer 

d) Spartenleiter Breitensport 

e) Spartenleiter Fußball 

f ) Jugendleiter 

 

Alle Vorstandsämter sind Ehrenämter. 

 

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind: 

 

die Vorstandsmitglieder unter a) – f) 

 

Gerichtlich oder außergerichtlich vertreten jeweils zwei gemeinsam den Verein. 

 

Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und fasst Beschlüsse mit einfacher 

Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Er ordnet und überwacht die 

Tätigkeit der Abteilungen und berichtet der Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit. Er 

kann für bestimmte Zwecke Ausschüsse einsetzen und kann verbindliche Ordnungen 

festlegen. 

 

Zur Beschlussfassung ist die Anwesenheit von wenigstens der Hälfte der Vorstandsmit-

glieder erforderlich. 
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Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 

Jahren. Die Wahl erfolgt turnusmäßig. 

 

Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so ist der Vorstand 

ermächtigt, bis zur Beendigung des laufenden Geschäftsjahres einen Nachfolger einzusetzen. 

Treten mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder zurück, muss der Vorstand neu gewählt 

werden. Die dazu erforderliche Mitgliederversammlung ist innerhalb von 8 Wochen 

einzuberufen. 

 

§ 8 Jugendausschuss 

 
Der Jugendausschuss setzt sich zusammen aus: 

 

1.) Jugendleiter 

2.) Spartenleiter Breitensport 

3.) Spartenleiter Fußball 

4.) Geschäftsführer 

5.) Übungsleiter, Trainer und Betreuer der Jugendfußballmannschaften und des Breitensports 

 

Der Vorsitzende des Jugendausschusses, der Jugendleiter wird von der Mitgliederversammlung 

(§7 Mitglied der Vorstandschaft) gewählt. 

Alle weiteren Mitglieder des Jugendausschusses werden auf unbestimmte Zeit von der 

Vorstandschaft gewählt und sollen die Interessen des Vereins im Namen des Jugendleiters 

vertreten. 

 

§ 9 Mitgliederversammlung 

 

Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 

 

Sie besteht aus allen stimmberechtigten Mitgliedern des Vereins. 

 

Nach Abschluss eines Geschäftsjahres - das dem Kalenderjahr entspricht - muss der 

Vorstand eine Mitgliederversammlung durch Aushang an der Sporthalle Phiesewarden, 

Burgstraße 25 einberufen, um darüber Rechenschaft abzulegen. 

 

Zwischen dem Tag der Veröffentlichung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist 

von mindestens zwei Wochen liegen. 

 

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen der Geschäftsstelle eine Woche vor der 

Versammlung schriftlich vorliegen. 

Später eingehende Anträge dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, 

wenn ihre Dringlichkeit mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder bejaht wird. Dies gilt sinngemäß für aus der Versammlung gestellte Anträge. 

 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 
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Satzungsänderungen erfordern eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

 

Bei Wahlen muss eine geheime Abstimmung erfolgen, wenn diese von einem Drittel der 

stimmberechtigten Anwesenden beantragt wird. 

 

Anträge können gestellt werden: 

 

a) von jedem stimmberechtigten Mitglied 

b) vom Vorstand. 

 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von vier Wochen mit 

entsprechender Tagesordnung schriftlich einzuberufen, wenn eine solche Forderung von 

mindestens 20% der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich vorliegt. 

 

Über die Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das vom 

Versammlungsleiter und dem Protokollführer unterzeichnet werden muss. 

 

§ 10 Beurkundung und Beschlüsse 

 
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind 

schriftlich niederzulegen und vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer der 

Sitzung zu unterzeichnen. 

 

§ 11 Die Kassenprüfer 

 

Zur Kassen- und Rechnungsprüfung wählt die Mitgliederversammlung drei Prüfer. 

Jedes Jahr scheidet ein Kassenprüfer aus, für den ein neuer Kassenprüfer zu wählen ist. 

Die Kassenprüfer dürfen dem Vorstand nicht angehören. 

 

Sie teilen das Prüfungsergebnis dem Vorstand und der Mitgliederversammlung schriftlich 

oder mündlich mit und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die 

Entlastung des Vorstandes. 

 

§ 12 Haftung 

 

Kein Vereinsmitglied ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Vorstandes berechtigt, namens 

des Vereins finanzielle Verbindlichkeiten einzugehen oder Rechtsgeschäfte zu tätigen. 

Erwachsen dem Verein aus der Zuwiderhandlung Nachteile, so haftet das Mitglied mit 

seinem persönlichen Vermögen für die Wiedergutmachung des Schadens. 

 

§ 13 Auflösung, Aufhebung, Zweckänderung und Anfallberechtigung 

 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 9 festgelegten 

Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nicht besondere 

Liquidatoren bestellt, werden zwei von der  Mitgliederversammlung mit Stimmenmehrheit zu 

wählende Vorstandsmitglieder gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die 

Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte abzuwickeln und das vorhandene Vereinsinventar 

in Geld umzusetzen.  
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Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 

Vereins an die Stadt Nordenham, die das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige, sportliche Zwecke zu verwenden hat.  

 

 

§ 14 Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 14.04.2010 in Kraft. Sie soll 

im Vereinsregister beim Amtsgericht Oldenburg eingetragen werden.  

 

 

 

Nordenham, Phiesewarden, den 14.04.2010  

 


